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Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: Bei türkischen Staatsangehörigen steht Standstillklausel der Einführung 
der allgemeinen Zulassungsberufung nicht entgegen 
 
§ 124 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3, § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO, Art. 8 Abs. 1 EMRK, Art. 7, 13, 
14 ARB 1/80 
 
Zulassungsverfahren/Berufungsverfahren 
Verschlechterungsverbot für türkische assoziationsberechtigte Arbeitnehmer und ihre Fa-
milienangehörigen 
Wiederholungsgefahr 
Familiäre Bindungen im Bundesgebiet 
Zumutbarkeit der Rückkehr in den Heimatstaat 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 26.01.2015, Az. 10 ZB 13.898 
 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

In Fällen von Ausweisungen türkischer Staatsangehöriger verlangt die Standstillklausel 

des Art. 13 ARB 1/80 nicht, dass ohne ein vorgeschaltetes Zulassungsverfahren unmittel-

bar ein Berufungsverfahren durchzuführen ist (Rn. 23 f.). 

 

 



Hinweis: 

Im vorliegenden Verfahren auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Augsburg 

vom 06.03.2013 (Az. Au 6 K 12.1303, juris) hat die Klägerseite die grundsätzliche Bedeu-

tung und besondere rechtliche Schwierigkeiten der Rechtssache damit begründet, dass für 

türkische assoziationsberechtigte Staatsangehörige die mit Wirkung zum 01.01.1997 er-

folgte Einführung der allgemeinen Zulassungsberufung durch das Sechste Gesetz zur Än-

derung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze vom 01.11.1996 (BGBl I 

S. 1626) gegen die Standstillklausel des Art. 13 ARB 1/80 verstoße. Die Benachteiligung 

der türkischen Staatsangehörigen liege darin, dass im Berufungsverfahren, das früher oh-

ne Zulassung statthaft war, grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letz-

ten mündlichen Verhandlung maßgeblich sei und deshalb entgegen dem jetzt erforderli-

chen (vorherigen) Zulassungsverfahren (in dem nach Ablauf der Begründungsfrist des 

§ 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO eintretende neue Zulassungsgründe grundsätzlich keine Be-

rücksichtigung mehr finden, auch wenn sie für den jeweiligen Kläger günstig sind) noch bis 

zum Schluss der mündlichen Verhandlung für den betroffenen ausgewiesenen Ausländer 

günstige Tatsachen vorgetragen werden konnten. 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) verneint im vorliegenden Beschluss 

sowohl die grundsätzliche Bedeutung (vgl. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO – Rn. 18 ff.) als auch 

besondere rechtliche Schwierigkeiten der Rechtssache (vgl. § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO – 

Rn. 39). Außerdem hat er keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der erstinanzlichen 

Entscheidung (vgl. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO – Rn. 26 ff.). 

 

In einem obiter dictum (Rn. 23 f., 39) nimmt er zu dieser Frage – soweit ersichtlich – als 

erstes Obergericht Stellung und führt im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts – BVerwG – (siehe Beschluss vom 15.04.2013, Az. 1 B 22.13, juris 

Rn. 13; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 30.04.2009, Az. 1 C 6.08, juris Rn. 20) aus, dass es 

bereits fraglich erscheine, ob die auf den Zugang zum Arbeits- bzw. Binnenmarkt zuge-

schnittene Standstillklausel des Art. 13 ARB 1/80 überhaupt Verfahrensregelungen bei der 

Aufenthaltsbeendigung erfasse. 

Zudem stelle die Durchführung des Zulassungsverfahrens nach §§ 124 ff. VwGO keine 

Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der Ausweisung dar, sondern lediglich eine spezielle Pro-



zessvoraussetzung für die Einlegung der Berufung. 

Schließlich betreffe der Wegfall des Berufungsverfahrens ohne vorherige Zulassung nicht 

nur türkische Assoziationsberechtigte, sondern auch Unionsbürger in gleicher Weise. 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehe der Erlass oder Wegfall 

von Regelungen, die – wie hier – in gleicher Weise auf türkische Staatsangehörige und 

Gemeinschaftsangehörige Anwendung finde, nicht in Widerspruch zur Stillhalteklausel in 

Art. 13 ARB 1/80 (vgl. BVerwG, Urteil vom 13.12.2012, Az. 1 C 20.11, juris Rn. 34, und 

Urteil vom 14.05.2013, Az. 1 C 13.12, juris Rn. 23). 

Im Übrigen wäre die Aufrechterhaltung des generellen Berufungsverfahrens ohne vorheri-

ge Zulassung nur für türkische Staatsangehörige nicht mit dem Besserstellungsverbot des 

Art. 59 des Zusatzprotokolls zum Abkommen vom 12.09.1963 zur Gründung einer Assozi-

ation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei für die Übergangsphase 

der Assoziation (BGBl 1972 II S. 385) vereinbar. Da das Zulassungsverfahren auch für 

Unionsbürger in den Fällen, in denen es um den Verlust ihres Rechts auf Einreise und 

Aufenthalt geht, Anwendung finde, könne für türkische Staatsangehörige in deren Auswei-

sungsverfahren nichts anderes gelten. 

 

Damit hat der BayVGH die von der Landesanwaltschaft Bayern im Zulassungsverfahren 

vertretene Rechtsauffassung bestätigt. 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
 

 

  



10 ZB 13.898 

Au 6 K 12.1303 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

****** ******, 

*.**. *** ********, 

********. **, ***** ********, 

 - ****** - 

 

**************: 

***** *************, 

*********. **, ***** *******, 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

 

vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Beklagter - 

 

wegen 

 

Ausweisung; 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Augsburg vom 6. März 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini 

 

ohne mündliche Verhandlung am 26. Januar 2015 

folgenden 



 

Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 5.000 Euro fest-

gesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Der am 12. Mai 1986 im Bundesgebiet geborene Kläger ist türkischer Staatsange-

höriger. Er war ab Dezember 1997 im Besitz einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, 

ab Juni 2002 einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis bzw. einer Niederlassungser-

laubnis.  

 

Der Kläger hat im Bundesgebiet die Hauptschule besucht, jedoch keine Berufsaus-

bildung durchlaufen. Erwerbstätig war er jeweils nur für kurze Zeit.  

Der Kläger lebte zumeist mit seiner im Bundesgebiet lebenden Familie (Vater, zwei 

Schwestern und ein Bruder) zusammen. In der Türkei hat er entfernte Verwandte. Er 

ist der türkischen Sprache mächtig. 

 

Bereits im Alter von 15 Jahren hat der Kläger seine ersten Straftaten begangen 

(Diebstahlsdelikte). Gewalttaten (Körperverletzungsdelikte, Widerstand gegen Voll-

streckungsbeamte, Bedrohung) kamen dazu. Nach mehreren Verurteilungen, u.a. zu 

Bewährungsstrafen, wurde der Kläger mit Urteil des Amtsgerichts Augsburg vom 

11. September 2006 erstmals zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren vier Monaten 

verurteilt. Neben anderen Delikten (Sachbeschädigung, Diebstahl, Beleidigung, Be-

drohung) hat er im Dezember 2005 eine vorsätzliche Körperverletzung begangen, 

bei der er dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht und einen Kopfstoß ver-

setzte, wobei das Opfer erhebliche Verletzungen erlitt. Im Urteil werden dem Kläger 

schädliche Neigungen und Erziehungsdefizite bestätigt. 

Am 18. April 2007 wurde der Kläger wegen eines am 15. April 2007 begangenen 

Körperverletzungsdelikts in Untersuchungshaft genommen. 

Am 29. Mai 2007 verurteilte ihn das Amtsgericht Augsburg wegen gefährlicher Kör-
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perverletzung, Bedrohung und Beleidigung unter Einbeziehung der Verurteilung vom 

11. September 2006 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zehn Monaten. Ihm 

wurde zur Last gelegt, am 25. Juli 2006 zusammen mit einem anderen sein Opfer 

zusammengeschlagen zu haben, wobei dieses eine Nasenbeinfraktur, Prellungen, 

Hämatome und Bisswunden erlitt. Zudem hat er den Stiefvater des Opfers beleidigt 

und ihm gegenüber Drohungen gegen das Opfer ausgesprochen. Im Urteil wurde bei 

der Strafzumessung erneut davon ausgegangen, dass beim Kläger massive schädli-

che Neigungen vorliegen, zudem eine ausgeprägte Aggressivität und Gewaltbereit-

schaft. Er sei unbelehrbar, brutal und benötige eine Therapie.  

Ab dem 30. Januar 2008 wurde der Kläger gemäß § 64 StGB in das Bezirkskranken-

haus P. verbracht, um dort eine Drogen- und Alkoholtherapie zu absolvieren.  

Das Amtsgericht Augsburg verurteilte ihn nochmals am 21. Januar 2008 zu einer 

Einheitsjugendstrafe von vier Jahren und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

wegen gefährlicher Körperverletzung. Dem Urteil lag zugrunde, dass der Kläger am 

15. April 2007 angetrunken seinem Opfer ohne Grund mit der Faust in den Rücken 

geschlagen und mit Kopf und Knien gegen den Kopf des Opfers gestoßen ist. Dieser 

erlitt eine Stirnhöhlenvorderwandfraktur und musste operiert werden. Im Rahmen der 

Strafzumessung ging das Amtsgericht vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 21 

StGB aus und führte aus, dass der Kläger stark aggressiv sei, erheblich alkoholab-

hängig und bestätigte einen Abusus von Cannabinoiden. Es stellte ihm eine sehr un-

günstige Prognose aus. 

 

Mit Bescheid vom 18. Dezember 2008 wies die Ausländerbehörde den Kläger aus 

dem Bundesgebiet aus, drohte seine Abschiebung aus der Haft an und erließ hilfs-

weise eine Abschiebungsandrohung. Im Rahmen der Begründung des Bescheids 

wurde berücksichtigt, dass der Kläger als assoziationsberechtigter türkischer Staats-

angehöriger lediglich im Ermessenswege ausgewiesen werden dürfe. Zudem seien 

nur spezialpräventive Erwägungen zulässig. Eine Ausweisung sei nur möglich, wenn 

aufgrund des persönlichen Verhaltens des Ausländers außer der Störung der öffent-

lichen Ordnung auch eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung der öf-

fentlichen Ordnung vorliege, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berühre. Dies 

alles sei beim Kläger gegeben. Auch unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK er-

weise sich die Ausweisung als verhältnismäßig. 

 

Mit seiner Klage vom 19. Januar 2009 machte der Kläger im Wesentlichen geltend, 

er habe in der Haft und im Bezirkskrankenhaus positive Fortschritte gemacht. Er be-

treibe eine Ausbildung, nehme weder Drogen noch Alkohol zu sich und durchlaufe 

erfolgreich eine Therapie. Positive Stellungnahmen des Bezirkskrankenhauses vom 

Januar und September 2009 bestätigten dies.  
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Am 26. Oktober 2009 teilte das Bezirkskrankenhaus mit, dass beim Kläger ein Rück-

fall eingetreten sei. Er habe die Droge Speed genommen, nachdem er seine Arbeits-

stelle verloren habe. Der Vorschlag der Klinik, die weitere Unterbringung zur Bewäh-

rung auszusetzen, werde zurückgezogen, da der Kläger unter schwierigen Lebens-

bedingungen keine stabile Abstinenz gegenüber illegalen Drogen aufrechterhalten 

könne.  

 

Mit Beschluss vom 10. November 2009 setzte das Verwaltungsgericht das Verfahren 

im Hinblick auf die damals noch nicht geklärte Anwendbarkeit der Unionsbürgerricht-

linie auf türkische Staatsangehörige aus.  

 

Im Januar 2010 durfte der Kläger wieder einen Arbeitsplatz außerhalb des Bezirks-

krankenhauses annehmen. Am 1. Mai 2010 wurden die mit Urteil des Amtsgerichts 

Augsburg vom 21. Januar 2008 angeordnete Maßregel der Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt sowie der Rest der Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt und 

Führungsaufsicht für drei Jahre angeordnet.  

 

Ab seiner Entlassung war der Kläger zunächst vier Monate drogen- und alkoholfrei. 

Er schloss sich dann aber einer Rockergruppe an und konsumierte wieder Drogen. 

Vor seiner erneuten Inhaftierung im Juli 2011 nahm er zuletzt täglich eine Flasche 

Schnaps oder Wodka zu sich und ebenfalls täglich ein bis drei Gramm Kokain. Am 

12. Mai 2011 hat der Kläger zusammen mit einem Mittäter eine Spielhalle überfallen, 

wobei er eine Angestellte mit einer Schreckschusswaffe bedrohte und die Aushändi-

gung der Tageseinnahmen verlangte. Er erbeutete 1.130 Euro. 800 Euro davon be-

hielt er für sich. Er verwendete das Geld zum Kauf von Drogen und gab den Rest in 

Nachtclubs aus. Wegen dieser Tat verurteilte ihn das Landgericht Augsburg mit Urteil 

vom 16. Mai 2012, das auf § 257c StPO beruhte, wegen besonders schwerer räube-

rischer Erpressung zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe und ordnete die Unterbrin-

gung in einer Entziehungsanstalt nach eineinhalb Jahren Haft an. Nach dieser Verur-

teilung wurde auch der Bewährungsbeschluss des Amtsgerichts Neumarkt/Oberpfalz 

vom 1. Mai 2010 widerrufen.  

 

Mit Bescheid vom 8. Februar 2013 befristete die Ausländerbehörde die Wirkung der 

Ausweisungsverfügung vom 18. Dezember 2008 auf die Dauer von fünf Jahren ab 

dem Zeitpunkt der Ausreise des Klägers. In der mündlichen Verhandlung vor dem 

Verwaltungsgericht über das wieder aufgenommene Ausweisungsverfahren wurde 

der Befristungsbescheid in die Klage einbezogen. Mit Urteil vom 6. März 2013 wies 

das Verwaltungsgericht die Klage ab. Hiergegen richtet sich der Zulassungsantrag 

des Klägers vom 16. April 2013. 
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakten sowie der beigezogenen Behördenunterlagen Bezug genommen. 

 

 

 

II. 

 

Der zulässige Antrag auf Zulassung der Berufung ist unbegründet, weil die geltend 

gemachten Zulassungsgründe des § 124 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 VwGO nicht vorliegen. 

Das der rechtlichen Überprüfung durch den Senat ausschließlich unterliegende Vor-

bringen im Zulassungsantrag rechtfertigt keine Zulassung der Berufung (§ 124a 

Abs. 5 Satz 2 VwGO).  

 

1. Die Berufung ist nicht nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO wegen grundsätzlicher Be-

deutung der Rechtssache zuzulassen. Diesen Zulassungsgrund hat der Kläger näm-

lich bereits nicht den Anforderungen von § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO entsprechend 

dargelegt. 

 

Der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung ist nur dann den Anforderun-

gen von § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO entsprechend dargelegt, wenn der Rechts-

mittelführer eine konkrete Rechts- oder Tatsachenfrage formuliert, ausführt, warum 

diese Frage für den Rechtsstreit entscheidungserheblich ist, erläutert, weshalb sie 

klärungsbedürftig ist, und darlegt, warum ihr eine über den Einzelfall hinausgehende 

Bedeutung zukommt (vgl. BayVGH, B.v. 8.10.2014 – 10 ZB 12.2742 – juris Rn. 42). 

Diesen Anforderungen genügen die Ausführungen des Klägers in der Zulassungsbe-

gründung jedoch nicht. 

 

Der Kläger ist der Auffassung, dass die Rechtssache deshalb grundsätzliche Be-

deutung habe, weil für türkische assoziationsberechtigte Staatsangehörige aufgrund 

der Einführung der allgemeinen Zulassungsberufung Verschlechterungen ihrer recht-

lichen Situation eingetreten seien, nach Art. 13 ARB 1/80 die Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft für türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen aber keine 

neuen Beschränkungen der Bedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt einfüh-

ren dürften. Die Benachteiligung der türkischen Staatsangehörigen liege darin, dass 

im Berufungsverfahren, das früher ohne vorherige Zulassung statthaft war, grund-

sätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

maßgeblich sei und deshalb entgegen dem jetzt erforderlichen (vorherigen) Zulas-

sungsverfahren noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung für den betroffe-
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nen Ausländer günstige Tatsachen vorgetragen werden konnten.  

 

Dieses Vorbringen führt nicht zur Zulassung der Berufung. Der Kläger weist zwar zu-

treffend darauf hin, dass bei Durchführung eines Berufungsverfahrens hinsichtlich 

der Sach- und Rechtslage im Ausweisungsverfahren auf den Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung bzw. der Entscheidung des Berufungsgerichts abzustellen 

ist (stRspr des BVerwG; vgl. U.v. 10.7.2012 – 1 C 19.11 – Rn. 12 m.w.N.) und des-

halb während des Berufungsverfahrens noch eintretende – sowohl günstige als auch 

ungünstige – neue Umstände zu berücksichtigen sind. Anders als im Berufungsver-

fahren sind demgegenüber im Zulassungsverfahren die Zulassungsgründe innerhalb 

einer bestimmten Frist darzulegen. Später eintretende neue Zulassungsgründe kön-

nen demgemäß grundsätzlich keine Berücksichtigung mehr finden, auch wenn sie für 

den jeweiligen Kläger günstig sind (vgl. § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO).  

Dies allein besagt aber noch nicht, dass die vom Kläger aufgeworfene Frage für den 

konkreten Rechtsstreit entscheidungserheblich ist, wie dies zur Darlegung der grund-

sätzlichen Bedeutung der Rechtssache erforderlich gewesen wäre. Der Kläger legt 

insbesondere nicht dar, wieso er in seinem konkreten Einzelfall besser gestellt wäre, 

wenn statt des Zulassungsverfahrens von vornherein die Berufung gegen das ange-

fochtene Urteil möglich gewesen wäre. Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt der Ent-

scheidung über den Zulassungsantrag, zu dem womöglich auch bereits über eine 

Berufung entschieden worden wäre, hat der Kläger nichts vorgetragen, was bei der 

Überprüfung der Ausweisungsentscheidung des Beklagten in entscheidungserheb-

licher Weise noch zu seinen Gunsten einzustellen gewesen wäre. Er zeigt deshalb 

nicht in der gebotenen Weise auf, dass die Beurteilung der Sach- und Rechtslage zu 

unterschiedlichen Beurteilungszeitpunkten, beim Berufungsverfahren zum jetzigen 

Zeitpunkt und beim Zulassungsverfahren mit Ablauf der Zulassungsbegründungsfrist, 

in seinem konkreten Ausweisungsfall zu einem unterschiedlichen Ergebnis geführt 

hätte, er insbesondere durch die Entscheidung im Zulassungsverfahren schlechter 

gestellt wäre als in einem Berufungsverfahren.  

 

Im Übrigen käme der Rechtssache auch dann keine grundsätzliche Bedeutung bei, 

wenn der Kläger eine konkrete Schlechterstellung durch die Einführung des Zu-

lassungsverfahrens gegenüber dem früher von vornherein zulässigen Berufungs-

verfahren konkret dargelegt hätte. Denn die Stillhalteklausel in Art. 13 ARB 1/80, wo-

nach die Mitgliedstaaten keine neuen Beschränkungen für den Zugang zum Arbeits-

markt einführen dürfen, wäre zwar auf den Kläger, der eine aufenthaltsrechtliche 

Stellung aus Art. 7 ARB 1/80 besaß, anzuwenden. Jedoch erscheint bereits fraglich, 

ob die auf den Zugang zum Arbeits- bzw. Binnenmarkt zugeschnittene Stand-Still-

Klausel überhaupt Verfahrensregelungen bei der Aufenthaltsbeendigung erfasst (vgl. 
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BVerwG, B.v. 15.4.2013 – 1 B 22/12 – juris Rn. 13). Zudem stellt die Durchführung 

des Zulassungsverfahrens nach §§ 124 ff. VwGO keine Rechtmäßigkeitsvoraus-

setzung der Ausweisung dar, sondern lediglich eine spezielle Prozessvoraussetzung 

für die Einlegung der Berufung. Dies ergibt sich aus § 124 Abs. 1 VwGO, wonach 

den Beteiligten gegen Urteile die Berufung zusteht, wenn sie vom Verwaltungsgericht 

oder vom Oberverwaltungsgericht zugelassen wird.  

Schließlich betrifft der Wegfall des Berufungsverfahrens ohne vorherige Zulassung 

der Berufung nicht nur türkische Assoziationsberechtigte, sondern auch Unionsbür-

ger in gleicher Weise. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

steht der Erlass oder Wegfall von Regelungen, die – wie hier – in gleicher Weise auf 

türkische Staatsangehörige und auf Gemeinschaftsangehörige Anwendung finden, 

nicht im Widerspruch zur Stillhalteklausel in Art. 13 ARB 1/80 (vgl. BVerwG, U.v. 

13.12.2012 – 1 C 20/11 – juris Rn. 34; U.v. 14.5.2013 – 1 C 13/12 – juris Rn. 23). Im 

Übrigen wäre die Aufrechterhaltung des generellen Berufungsverfahrens ohne vorhe-

rige Zulassung nur für türkische Staatsangehörige nicht mit dem Besser-

stellungsverbot des Art. 59 des Zusatzprotokolls zum Abkommen vom 12. September 

1963 zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-

meinschaft und der Türkei für die Übergangsphase der Assoziation (BGBl 1972 II 

S. 385) – ZP – vereinbar, denn nach dieser Vorschrift darf der Türkei in den von die-

sem Protokoll erfassten Bereichen keine günstigere Behandlung gewährt werden als 

diejenige, wie sie die Mitgliedstaaten untereinander aufgrund des Vertrages zur 

Gründung der Gemeinschaft einräumen. Da das Zulassungsverfahren auch auf Uni-

onsbürger in den Fällen, in denen es um den Verlust ihres Rechts auf Einreise und 

Aufenthalt geht, Anwendung findet, kann für türkische Staatsangehörige in deren 

Ausweisungsverfahren nichts anderes gelten. Daran ändert auch die vom Kläger im 

Zulassungsverfahren zitierte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen 

Ziebell (U.v. 8.12.2011 – Rs. C-371/08 – NVwZ 2012, 422) nichts. Denn auch wenn 

nach dieser Entscheidung für Unionsbürger und türkische Staatsangehörige ein un-

terschiedlicher Maßstab hinsichtlich der Ausweisung gilt, betrifft sie nur den materiell-

rechtlichen Bezugsrahmen für die Aufenthaltsbeendigung für die jeweilige Gruppe 

von Ausländern. Das Urteil in Sachen Ziebell verlangt aber nicht einen im Hinblick 

auf das statthafte Rechtsmittel unterschiedlichen Beurteilungszeitpunkt für Unions-

bürger und türkische Assoziationsberechtigte.  

 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das Verschlechterungsverbot des Art. 13 

ARB 1/80 wohl nicht dazu führen würde, die Vorschriften über die Zulassung der Be-

rufung auf assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige überhaupt nicht an-

zuwenden und für diese in ausländerrechtlichen Streitigkeiten ausschließlich ein Be-

rufungsverfahren durchzuführen. Denn hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts für 
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die Beurteilung der Sach- und Rechtslage, den der Kläger allein thematisiert, wäre 

auch denkbar, diesen Zeitpunkt hinsichtlich der während des Zulassungsverfahrens 

noch eintretenden neuen Umstände bis zur Entscheidung im Zulassungsverfahren 

hinauszuschieben. Dies wird aber weder geltend gemacht noch sind – wie bereits 

oben ausgeführt – bis zu einem womöglich bis zur Entscheidung des Senats verla-

gerten Zeitpunkt Gründe vorgetragen worden, die im Fall des Klägers zu einer ande-

ren Beurteilung führen könnten als zum Zeitpunkt des Ablaufs der Zulassungs-

begründungsfrist. 

 

2. Der Senat hat auch keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen Urteils bestehen dann, wenn 

der Kläger im Zulassungsverfahren einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine 

einzelne erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Fra-

ge stellt (BVerfG, B.v. 10.9.2009 – 1 BvR 814/09 – juris Rn. 11). Dies ist jedoch nicht 

der Fall. 

 

2.1. Der Kläger rügt insbesondere, entgegen den Voraussetzungen, die der Europäi-

sche Gerichtshof für die Ausweisung eines türkischen assoziationsberechtigten 

Staatsangehörigen nach Art. 14 ARB 1/80 für erforderlich ansieht, habe das Verwal-

tungsgericht in seinem Urteil die positiven Ansätze des Klägers vollkommen außer 

Betracht gelassen und insbesondere die Mitwirkungsbereitschaft des Klägers und in 

naher Zukunft anstehende Therapien und Trainings nicht hinreichend berücksichtigt. 

 

Demgegenüber ist das Verwaltungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass das 

Verhalten des Klägers auch zum Zeitpunkt seiner Entscheidung noch eine hin-

reichend schwere Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellte, die ein 

Grundinteresse der Gesellschaft berühre. Diese Feststellung des Verwaltungsge-

richts wird auch mit dem Zulassungsvorbringen nicht ernsthaft in Zweifel gezogen. 

Die konkrete Gefahr der Wiederholung vergleichbarer Straftaten besteht auch unter 

Berücksichtigung der im Zulassungsantrag aufgeführten positiven Ansätze des Klä-

gers weiter. Ausgehend von einem differenzierenden Wahrscheinlichkeitsmaßstab 

(vgl. BVerwG, U.v. 10.7.2012 – 1 C 19.11 – juris Rn. 16 m.w.N.; BayVGH, U.v. 

25.3.2014 –10 BV 13.484 – juris Rn. 27) ist das Erstgericht in rechtlich nicht zu be-

anstandender Weise zu der Einschätzung gelangt, dass unter Berücksichtigung der 

Gesamtumstände beim Kläger mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit die Gefahr 

der Wiederholung entsprechend schwerer Straftaten, insbesondere im Bereich der 

Körperverletzungsdelikte, bestehe. Es hat dabei – ebenso wie der Beklagte im Be-

scheid vom 18. Dezember 2008 – sowohl die Tatumstände, die Persönlichkeits-
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struktur des Klägers, dessen Perspektivlosigkeit und die mangelnde therapeutische 

Aufarbeitung seines Sucht- und Aggressionspotentials als auch sein Verhalten nach 

der Ausweisung gewürdigt und in seine Entscheidung einbezogen. Aufgrund der 

zahlreichen erheblichen Körperverletzungsdelikte, die der Kläger seit seinem 

16. Lebensjahr begangen hat und deretwegen er zu langjährigen Freiheitsstrafen 

verurteilt worden ist, bevor er zuletzt vom Landgericht Augsburg mit Urteil vom 

16. Februar 2012 wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung (der Kläger 

hat mit einer Schreckschusswaffe eine Spielhalle überfallen) zu einer Freiheitsstrafe 

von sieben Jahren und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden 

ist, ist bei ihm von einem erheblichen Aggressionspotential auszugehen, das er bis-

lang nicht überwunden hat. Denn zahlreiche von ihm begangene Delikte hingen mit 

seiner Alkoholabhängigkeit zusammen, die nach wie vor nicht hinreichend behandelt 

ist. Zudem blickt der Kläger auf eine langjährige „Drogenkarriere“ zurück. Deshalb 

bedarf es nach Einschätzung des von der Strafkammer des Landgerichts Augsburg 

beigezogenen Sachverständigen, dem sich das Verwaltungsgericht angeschlossen 

hat, sowohl einer Drogen- als auch einer Alkoholtherapie. Im genannten Strafurteil 

wird überzeugend ausgeführt, dass vom Kläger unbehandelt in Zukunft mit hoher 

Wahrscheinlichkeit weitere erhebliche Straftaten zu erwarten seien und deshalb so-

wohl seine Alkohol- als auch seine Drogensucht zuerst bekämpft werden müssten. 

Davon ist auch das Verwaltungsgericht zutreffend ausgegangen. Es entspricht der 

ständigen Rechtsprechung des Senats, dass die erfolgreiche Absolvierung dieser 

Therapien zwingende Voraussetzung für ein denkbares Entfallen der Wiederho-

lungsgefahr ist (vgl. z.B. BayVGH, B.v. 26.11.2013 –10 ZB 13.1873 – juris Rn. 7). Für 

die danach anzustellende Gefahrenprognose kommt es aber entgegen der Auf-

fassung des Klägers nicht darauf an, ob dieser für eine neue Therapie vorgesehen 

ist, ob er seine Persönlichkeitsproblematik behandeln lassen und ob er ein Angebot 

einer Teilnahme an einem Aggressionstraining annehmen wird sowie auch nicht, 

dass Maßregelvollzug und Therapie für die Zukunft vorgesehen sind. Zu Recht hat 

das Verwaltungsgericht darauf verwiesen, dass der bloße Wille zur Durchführung 

einer künftigen Therapie nicht ausreicht, um vorhandene Handlungs- und Verhal-

tensmuster dauerhaft zu korrigieren und dass auch ein Wohlverhalten in der Haft, wie 

der Kläger dies meint, nicht mit der notwendigen Sicherheit auf einen dauerhaften 

Einstellungswandel und eine innerlich gefestigte Verhaltensänderung schließen lässt. 

Dies gilt erst recht beim Kläger, der bereits einmal ab 30. Januar 2008 im Be-

zirkskrankenhaus P. eine Drogentherapie durchgeführt hat, dort erhebliche Fort-

schritte gemacht hat und aufgrund mehrerer positiver Stellungnahmen des Bezirks-

krankenhauses im Juli 2009 beurlaubt worden ist. Bereits im Oktober 2009 wurde bei 

ihm ein Rückfall festgestellt und die zunächst vorgeschlagene Entlassung auf Be-

währung zurückgezogen. Aber auch nach Fortführung der Therapie und Entlassung 



zur Bewährung ab Mai 2010 ist es dem Kläger nur vier Monate lang gelungen, dro-

gen- und alkoholfrei zu leben. Vor seiner nächsten Inhaftierung im Juli 2011 hat er 

ausweislich der Akten täglich eine Flasche Schnaps bzw. Wodka sowie ein bis drei 

Gramm Kokain konsumiert. Damit zeigen die konkreten Umstände beim Kläger deut-

lich, dass bei ihm nicht einmal der Abschluss einer Therapie ausreicht, um ihn dau-

erhaft von seiner Alkohol- und Drogensucht abzuhalten. Damit kommt aber auch dem 

Umstand, dass er eine Drogentherapie durchführen will und seine Persönlichkeits-

problematik behandeln möchte, sowie seiner angeblichen Mitwirkungsbereitschaft an 

sonstigen Therapien und Trainings nur eine untergeordnete Bedeutung zu, da der 

Kläger damit zwar durchaus positive Ansätze zeigt, diese jedoch nach den bisherigen 

Erfahrungen mit ihm keinerlei Indiz dafür sind, dass tatsächlich seine Suchtprobleme 

und seine Persönlichkeitsproblematik in Zukunft erfolgreich überwunden werden 

können.  

Aus demselben Grund kommt auch aktuellen positiven Führungsberichten der Jus-

tizanstalt keine ausschlaggebende Bedeutung zu, da solche auch früher schon vor-

lagen, der Kläger aber nach seiner ersten Beurlaubung und nochmals nach der Ent-

lassung aus der Haft immer wieder in sein früheres Suchtverhalten zurückfiel und er-

neut schwere Straftaten begangen hat. Im Übrigen zeigt auch der Führungsbericht 

der Justizvollzugsanstalt K. vom 5. Februar 2013, dass der Kläger sich disziplinarisch 

nicht ordnungsgemäß verhält. Er musste geahndet werden, weil er Alkohol herge-

stellt hat. Aus dem Bericht geht hervor, dass beim Kläger nach wie vor eine ernstzu-

nehmende Alkohol- und Drogenproblematik vorliege.  

Zur Beurteilung der Gefahrenprognose musste das Verwaltungsgericht auch keine 

weiteren Stellungnahmen oder Sachverständigengutachten als die bereits vorliegen-

den einholen. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu bereits in seinem Beschluss 

vom 4. Mai 1990 (1 B 82/89 – juris – Rn. 7; stRspr.) ausgeführt, dass insbesondere in 

Fällen wiederholter Straftaten die Prüfung der Frage, ob eine schwerwiegende Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gegenwärtig noch besteht, grundsätz-

lich nicht die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordere, da sich das 

Gericht mit einer entsprechenden tatsächlichen Würdigung regelmäßig in Lebens- 

und Erkenntnisbereichen bewege, die dem Richter allgemein zugänglich seien. Eine 

Ausnahme komme nur in Betracht, wenn die Prognose die Feststellung oder Bewer-

tung von Umständen voraussetze, für die eine dem Richter nicht zur Verfügung ste-

hende Sachkunde erforderlich sei, wie z.B. bei Vorliegen eines seelischen Leidens. 

Dass ein solcher Fall beim Kläger vorliege, wird aber weder im Zulassungsantrag 

behauptet noch ist dies sonst ersichtlich. 

 

2.2. Auch das Vorbringen des Klägers, die Ausweisung sei unter Berücksichtigung 

des Schutzes seines Privat- und Familienlebens und der Tatsache, dass er sich be-
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reits seit seiner Geburt im Bundesgebiet aufhalte, nicht verhältnismäßig, vermag 

ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des verwaltungsgerichtlichen Urteils nicht zu be-

gründen.  

 

Das Verwaltungsgericht – und ebenso der Beklagte im angefochtenen Bescheid – 

hat im angegriffenen Urteil bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Ausweisung 

sämtliche Aspekte berücksichtigt, die nach der Rechtsprechung, insbesondere des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, als Kriterien bei der Überprüfung 

der Rechtmäßigkeit einer Ausweisung heranzuziehen sind. Es hat dabei insbeson-

dere auf die Vielzahl von Straftaten abgestellt, bei denen der Kläger ein hohes Ge-

walt- und Aggressionspotential gezeigt hat, und berücksichtigt, dass er erforderliche 

Therapien nicht abgeschlossen hat, sondern bereits mehrfach beim Versuch, eine 

Therapie zu durchlaufen, letztendlich gescheitert ist. Es hat ebenfalls in sein Prüfpro-

gramm eingestellt, dass der Kläger im Bundesgebiet geboren ist und seine engere 

Familie hier lebt, aber auch darauf  hingewiesen, dass damit eine Ausweisung nicht 

schlechthin untersagt sei. Schließlich hat es auch die Zumutbarkeit der Rückkehr des 

Klägers in das Land seiner Staatsangehörigkeit in seine Erwägungen einbezogen. 

Dass das Verwaltungsgericht unter Berücksichtigung dieser Umstände zum Ergebnis 

gelangt ist, die Ausweisung des Klägers sei verhältnismäßig, ist nicht zu beanstan-

den. 

 

Insbesondere erweist sich der Einwand des Klägers im Zulassungsverfahren, eine 

Ausweisung sei dann unverhältnismäßig, wenn der Ausländer außer seiner Staats-

angehörigkeit keine Bindungen mehr zu seinem Herkunftsland seiner Eltern besitzt, 

als nicht durchgreifend. Denn zum einen sind in die Verhältnismäßigkeitsprüfung 

nicht ausschließlich die Bindungen zum Herkunftsland einzustellen, sondern alle vom 

Verwaltungsgericht im angefochtenen Urteil (vgl. dazu dessen Rn. 49) genannten 

Gesichtspunkte als Kriterien heranzuziehen. Zudem trifft es nicht zu, dass der Kläger 

keine Bindungen mehr zur Türkei besitzt. So steht unwidersprochen fest, dass der 

Kläger die türkische Sprache beherrscht und sich nach eigenen Angaben (vgl. Nie-

derschrift des VG Augsburg v. 6.3.2013) etwa alle zwei oder drei Jahre für mehrere 

Wochen zum Zwecke des Besuchs von Verwandten in der Türkei aufgehalten hat. 

Damals hat der Kläger auch ausgesagt, die Schwestern seiner Mutter lebten noch in 

der Türkei. Dass er sich zuletzt im Jahr 2006 in der Türkei aufgehalten hat, beruht 

offensichtlich auf seinen langjährigen Freiheitsstrafen, die er seit 2007 verbüßen 

musste. Auch trifft die Annahme des Verwaltungsgerichts, der Kläger sei fest im tür-

kischen Kulturkreis verwurzelt, bereits deshalb zu, weil er selbst ausgesagt hat, dass 

innerhalb der Familie immer noch Türkisch gesprochen werde und er in der Türkei 

noch familiäre Bindungen besitze. Zudem ergibt sich aus den Akten, dass er auch in 
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der Justizvollzugsanstalt im Wesentlichen Kontakt zu türkischen Landsleuten gehal-

ten hat (vgl. z.B. Führungsbericht der JVA K. vom 5.2.2013). Im Übrigen kommt es 

nicht entscheidungserheblich darauf an, ob der Kläger nach Überzeugung des Erst-

gerichts noch fest im türkischen Kulturkreis verwurzelt ist, sondern allein darauf, wie 

weit er Bindungen zum Heimatstaat hat, insbesondere dessen Sprache beherrscht 

und womöglich eine familiäre Anlaufstelle in der Türkei besitzt. 

 

Insbesondere greift der Einwand des Klägers nicht, dass eine Ausweisung nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch bei lang-

jährigen Verurteilungen zu Haftstrafen ohne Bewährung als unverhältnismäßig i.S. 

des Art. 8 Abs. 2 EMRK anzusehen sei, wenn der Ausländer seit vielen Jahren im 

Inland lebe. Die von ihm aufgezählten Entscheidungen können bereits deshalb nicht 

mit dem Fall des Klägers verglichen werden, weil jenen andere Sachverhalte zu-

grunde lagen. So war etwa im Fall Mehemi (EGMR, U.v. 26.9.1997 –

Nr. 85/1996/704/896, Mehemi/Frankreich – InfAuslR 1997, 430) entscheidungser-

heblich, dass der dortige Kläger im Gegensatz zum vorliegenden Fall verheiratet und 

Vater dreier französischer Kinder war. Auch der Kläger im Fall Beldjoudi (EGMR, U.v. 

26.3.1992 – Nr. 55/1990/246/317, Beldjoudi – InfAuslR 1993, 86) war mit einer fran-

zösischen Staatsangehörigen verheiratet und hatte lange Zeit selbst die französische 

Staatsangehörigkeit besessen und diese lediglich aufgrund dessen, dass seine El-

tern keine Beibehaltungserklärung abgegeben hatten, verloren. Zudem hatte er im 

Wesentlichen (nur) Vermögensdelikte begangen, stammte aus einem französischen 

Gebiet in Algerien und sprach kein Arabisch. Er lebte 40 Jahre lang in Frankreich. 

Auch die Rechtssache Moustaquim (EGMR, U.v. 18.2.1991 – Nr. 31/1989/191/291, 

Moustaquim/Belgien – InfAuslR 1991, 149) unterscheidet sich wesentlich vom Fall 

des Klägers. Zwar kannte auch der dortige Kläger sein Heimatland nur von Urlaubs-

reisen, er hat aber die ihm vorgeworfenen Straftaten als Jugendlicher begangen, und 

zwar alle innerhalb einer kurzen Zeitspanne von nur elf Monaten, und befand sich 

deswegen nur 16 Monate in Haft. Schließlich ist auch die Rechtssache Lamguindaz 

(Europäische Kommission für Menschenrechte, Bericht an den Ministerausschuss v. 

13.10.1992 – Nr. 16152/92, Lamguindaz/Vereinigtes Königreich – InfAuslR 1995, 

133) nicht geeignet, Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ausweisung des Klägers zu 

wecken, denn der dort Betroffene hat zumeist nur geringfügige Vergehen begangen, 

die nur leichte Strafen, zum Teil auf Bewährung, nach sich zogen. Auch die Bezug-

nahme auf einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH, 

B.v. 25.10.2000 – 24 CS 00.2611 – juris) führt nicht weiter, denn für die im Eilverfah-

ren getroffene Abwägungsentscheidung war in erster Linie maßgebend, dass der 

Antragsteller „eher zufällig“ Franzose war, nicht die französische Sprache be-

herrschte und lediglich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten 

35 



verurteilt war. Eine Entscheidung über die Ausweisung wurde nicht getroffen, son-

dern lediglich weiterer Aufklärungsbedarf im Hauptsacheverfahren festgestellt. 

Schließlich ergibt sich aus den vom Kläger zitierten Urteilen des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 28. Januar 1997 (BVerwG 1 C 17.94 – InfAuslR 1997, 296) und 

vom 29. September 1998 (BVerwG 1 C 8/96 – InfAuslR 1999, 54) nichts anderes, 

denn nach diesen Entscheidungen kommt zwar eine Verletzung des Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatzes bei Ausländern in Betracht, die aufgrund ihrer gesamten Ent-

wicklung praktisch zu Inländern geworden sind und denen wegen der Be-

sonderheiten des Falles ein Leben im Staat ihrer Staatsangehörigkeit, zu dem sie 

keinen Bezug haben, nicht zuzumuten ist. Ein solcher Fall liegt hier aber gerade nicht 

vor. Im Übrigen widerspricht sich der Kläger mit seiner Argumentation im Zulas-

sungsverfahren, wenn er ausführt: „Diese Schwierigkeiten sind bei einem in Deutsch-

land geborenen und aufgewachsenen Ausländer in aller Regel weit größer als für 

einen Ausländer der sog. ersten Generation, dem Sprache und die Verhältnisse sei-

nes Heimatlandes vertraut sind.“ Gerade diese türkischen Sprachkenntnisse besitzt 

aber der in Deutschland geborene und aufgewachsene Kläger. 

 

2.3. Der Kläger macht weiter geltend, ihm sei die Trennung von seiner Familie nicht 

zuzumuten. Die staatliche Pflicht zum Schutz des Familienlebens ergebe sich aus 

Art. 8 EMRK. Der Familienschutz bestehe auch für Beziehungen zwischen erwach-

senen Kindern und ihren Eltern.  

 

Auch dieses Vorbringen ist nicht geeignet, ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des 

angefochtenen Urteils zu begründen. Zwar ist die Argumentation des Klägers, Art. 8 

EMRK schütze auch die Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren El-

tern, vom Ansatz her zutreffend (vgl. EGMR, U.v. 23.6.2008 – Nr. 1638/03, Maslov 

II – InfAuslR 2008, 333), jedoch verkennt er, dass das Recht des Klägers auf Privat- 

und Familienleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK die Ausweisung nicht von vornherein 

verhindert, sondern eine Abwägung der besonderen Umstände des Betroffenen und 

des Allgemeininteresses im jeweiligen Einzelfall erfordert (vgl. EGMR, U.v. 

13.10.2011 – Nr. 41548/06, Trabelsi – juris Rn. 53). Diese Abwägung hat das Ver-

waltungsgericht fehlerfrei vorgenommen. 

 

Der Kläger kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Europäische Ge-

richtshof für Menschenrechte in den beiden von ihm genannten Entscheidungen ei-

nen anderen Maßstab bei der Auslegung von Art. 8 EMRK angelegt habe und sich 

die Entscheidung des Verwaltungsgerichts daher als europarechtswidrig erweise. 

Denn beiden Entscheidungen (EGMR, U.v. 11.7.2002 – Nr. 56811/00, Amrollahi –

InfAuslR 2004, 180 und EGMR, U.v. 18.10.2006 – Nr. 46410/99, Üner/Niederlande –
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NVwZ 2007, 1279) liegt ein wesentlich anderer Sachverhalt zugrunde als im vorlie-

genden Fall. In beiden Fällen war der Betroffene nämlich mit einer Staatsangehöri-

gen des Staates, aus dem er ausgewiesen werden sollte, verheiratet, lebte mit dieser 

zusammen und hatte zudem jeweils zwei Kinder, die die Staatsangehörigkeit der 

Mutter hatten, aber keinerlei Beziehung zur Staatsangehörigkeit des Betroffenen. 

Demgegenüber hat der Kläger keine eigene Familie. Er ist weder verheiratet noch 

hat er Kinder. Das Verwaltungsgericht ist dennoch wegen seiner engen Beziehungen 

zu seinen Eltern und seinen Geschwistern, die im Bundesgebiet leben, von einem 

besonders geschützten Familien- und Privatleben ausgegangen (vgl. Rn. 51 des an-

gegriffenen Urteils). Es hat dann aber zutreffend ausgeführt, weshalb diese Bindun-

gen nicht zu einer Unverhältnismäßigkeit der Ausweisung führen. Insbesondere ist 

dem erwachsenen, mittlerweile 28 Jahre alten Kläger, der nicht mehr auf die Für-

sorge seiner Eltern angewiesen ist und auch sonst nicht auf den Beistand seiner Fa-

milie, die Rückkehr in sein Heimatland zumutbar. An diesem Abwägungsergebnis 

ändert auch die Behauptung des Klägers nichts, er habe keinen bzw. keinen engen 

Kontakt zu seinen in der Türkei lebenden entfernteren Verwandten und er sei auch 

nicht im türkischen Kulturkreis verwurzelt. Insoweit weist das Verwaltungsgericht zu 

Recht darauf hin, dass der Kläger zwar als sog. faktischer Inländer zu betrachten ist, 

seine Integration in die Verhältnisse des Bundesgebiets aber nicht so gewichtig ist, 

dass dies unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls der angefochtenen Aus-

weisungsentscheidung entgegenstehen könnte. Diese Einschätzung teilt auch der 

Senat.  

 

3. Eine Zulassung der Berufung nach § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO wegen besonderer 

rechtlicher Schwierigkeiten kommt bereits deshalb nicht in Betracht, weil solche 

Schwierigkeiten nicht den Anforderungen von § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO ent-

sprechend dargelegt wurden. Der Kläger hat sich vielmehr darauf beschränkt, das  

Vorliegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten zu behaupten und pauschal auf die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu verweisen. Im Übrigen kann in-

soweit auf die Ausführungen zu 1. verwiesen werden. Die Frage, ob in Fällen von 

Ausweisungen türkischer Staatsangehöriger ohne ein vorgeschaltetes Zulassungs-

verfahren unmittelbar ein Berufungsverfahren durchzuführen ist, lässt sich anhand 

der Rechtsprechung, insbesondere auch des Bundesverwaltungsgerichts, ohne grö-

ßere Schwierigkeiten beantworten.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 und 3, § 52 

Abs. 2 GKG.  

39 

40 

41 



 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). Mit der Ablehnung des An-

trags auf Zulassung der Berufung wird die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO). 

 

 

 

 

 

 

Senftl                                                         Eich                                           Dr. Martini 
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